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..l! n fra g e b e a n t Vi 0 r. t u p. g. , 

! Bezugnehmend auf die Anfrage derAbg~DrsP f ~ i f e r und Ga-

nassen, betreffend die ~~wendung und die Auslegung des Verwaltergesetzes 

vom 26.Juli 1946, BGB1.Nrc157, teilt Bundesminister für Finanzen, 

Dr.M arg are t h a, folgendes mit: 

1.) Für Vermögenschaften und Vermögensrechte, für welohe naoh dem 
Verwaltergesetz öffentliche Verwaltungen oder öffentliche Aufsichten bestellt 

werden können, ist das oberste Gebot die Sicherung der Substanzerhaltung. 

Diese Verpflichtung ist insbesondere beim deutschen Eigentum durch das Kon­

trollabkommen für österreich Und durch die einschlägigen alliierten Be­

stimmungen festgelegt •. Eine Kontrolle über diese Vermögensc~aften ist nach 

der Rechtslage daher niemals entbehrlich. Wo mein Ministerium in einem kon­

kreten Fall eine genügende Sicherung für die Substanzerhaltung na.ch den 

persönlichen Verhältnissen des Verfügungsberechtigten und den wirtschaft­

lichen Umständen nach Anhörung der Kammern für gegeben erachtet, wurde 

und wird entweder von Anbeginn nur eine öffentliche Aufsicht bestellt oder 

eine sehon bestehende öffentliche Verwaltung in eine öffentliche Aufsicht 

umgewandel t. 

2.) Nach § 6 Abs.2 Verwaltergesetz hat CI.er öffentliche Verwalter 
o' 

die Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentliohen Kaufmannes zu führen. In 

dieseln Rahmen hat er auch zu entscheiden, ob und. inwieweit er die Weiter­

beschäf1iigung deutscher Staq./jsbürger mit seiner Sorgful täpflicht vertreten 

kann. Das Bundesmin; ste:rium für Finanzen ist nicht in der Lage, den öffent­

lichen Verwalter durch Weisungen von dieser gesetzlich festgelegten Sorg­

faltspflicht zu entbinden~ Wenn jedoch in einem konkreten Falt die 

Weiterbeschäftigung oder Wiederans·tellung des deutschen Staatsbürgers als 

~_~ns~~_~~r ße~ öf:t'_entlichen Ve~a1"ter im Il_allmen s~inerS_orgf~"t§P!1i.cht 

"'als notwendig erscheint, ka.."'ln er dies im Rahmen der normalen 'Geschäfts­

führung ohne besondere Genehmigung selbst bevdrkenG Nur dann, wenn es sich 

um den Abschluss und die Auflösung ven Dienstverträgen mit leitenden Ange­

stellten handelt, muss der öffentliche Verwalter gemässDurchführungsverord­

nung zum Verwaltergesetz, BGBloNro 7/1947, § 1 Ziffer 5 um die Genehmigung 

beim Ministerium ansuchen. In diesem Falle wurde und wird im allgemeinen 

die Genehmigung über Antr~ des öffentlichen Verwalters erteilt. 

Aus den erwähnten Gründen kann die Klarstellung im Erlasswege nicht 

erfolgen. -,,--:-.-.-
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